Rechtsinformationen
fir Vereine

SACHSEN-ANHALT

Ministerium der Justiz



Inhaltsverzeichnis Seite

Vorwort

I. Was ist ein Verein? 4
Il. Was ist das Vereinsregister? 5
lll. Wie grindet man einen Verein? 7
1. Allgemeines 7

2. Die Satzung 7

a) Mussbestimmungen 8

b) Sollbestimmungen 8

c) Kannbestimmungen 10

3. Das Griindungsprotokoll 10

4. Die Anmeldung 10
IV. Was geschieht bei Anderungen im Verein? 11
1. Die Beschlussfassung 1

2. Das Protokoll und die Anmeldung 12

3. Sonstige Anderungen 13

V. Wie erfolgt die Auflosung des Vereins? 14

V1. Anhang 16
1. Mustersatzung 16

2. Muster fir die Anmeldung des Vereins 22

3. Muster fir die Anmeldung von Anderungen 23

a) Vorstandsénderung 23

b) Satzungsdnderung 24


Verwendete Acrobat Distiller 6.0.0 6.0x Joboptions
Dieser Report wurde automatisch mit Hilfe der Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v1.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Sie koennen diese Startup-Datei für Distiller 4.05 und 5.0x kostenlos unter http://www.impressed.de herunterladen.

ALLGEMEIN: ----------------------------------------
Dateioptionen
     Kompatibilität: 1.3
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
     Piktogramme einbetten: Nein
     Seiten automatisch drehen: Nein
     Seiten von: 1
     Seiten bis (-1 = alle Seiten): -1
     Bund: Links
     Auflösung (dpi): [ 2540 2540 ]
     Papierformat (Punkt): [ 368.504 666.142 ]

KOMPRIMIERUNG ----------------------------------------
Farbbilder
     Downsampling: Ja
     Berechnungsmethode: Bikubische Neuberechnung
     Downsample-Auflösung: 400
     Downsample-Grenzfaktor: 1.625
     Komprimieren: Ja
     Komprimierungsart: ZIP
     Bitanzahl pro Pixel (-1 = wie Original): 8
Graustufenbilder
     Downsampling: Ja
     Berechnungsmethode: Bikubische Neuberechnung
     Downsample-Auflösung: 400
     Downsample-Grenzfaktor: 1.625
     Komprimieren: Ja
     Komprimierungsart: ZIP
     Bitanzahl pro Pixel (-1 = wie Original): 8
Schwarzweiß-Bilder
     Downsampling: Nein
     Komprimieren: Ja
     Komprimierungsart: CCITT
     CCITT-Gruppe: 4
     Graustufen glätten: Nein

     Text und Vektorgrafiken komprimieren: Nein

SCHRIFTEN: ----------------------------------------
     Alle Schriften einbetten: Ja
     Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Nein
     Wenn Einbetten fehlschlägt: Warnen und weiter
Einbetten
     Immer einbetten: [ ]
     Nie einbetten: [ ]

FARBE(N) ----------------------------------------
Farbmanagement
     Farbmanagement: Farbe nicht ändern
     Methode: Standard
Geräteabhängige Daten
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Beibehalten
     Transferfunktionen: Anwenden
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen
     Prolog/Epilog verwenden: Nein
     PostScript-Datei darf Einstellungen überschreiben: Ja
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Illustrator-Überdruckmodus (0 = Nein, 1 = Ja): 1
     Farbverläufe zu weichen Nuancen konvertieren: Ja
     ASCII-Format: Nein
Document Structuring Conventions (DSC)
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
     DSC-Warnungen protokollieren: Nein
     Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja
     EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
     OPI-Kommentare beibehalten: Nein
     Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein

ANDERE ----------------------------------------
     Distiller-Kern Version: 6010
     ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
     Optimierungen deaktivieren (0 = Nein, 1 = Ja): 3
     Bildspeicher (Byte): 67108864
     Farbbilder glätten: Nein
     Graustufenbilder glätten: Nein
     Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
     sRGB: sRGB IEC61966-2.1

ENDE ----------------------------------------

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
eMail: info@impressed.de
Web: www.impressed.de

Distiller 6.0x Joboption Datei
<<
     /ColorSettingsFile ()
     /LockDistillerParams true
     /DetectBlends true
     /AntiAliasMonoImages false
     /DoThumbnails false
     /GrayImageDownsampleType /Bicubic
     /PDFXRegistryName (þÿ


Liebe Mitbirgerinnen
und Mitbirger,

manche Ziele lassen sich leichter
erreichen, wenn sie von einer
Mehrzahl Gleichgesinnter gemein-
schaftlich verfolgt werden. Eine
der Formen von organisierten
Zusammenschliissen, die unsere
Rechtsordnung kennt, ist der
Verein. Die Vielfalt der Vereine
tragt dabei maBgeblich zur kultu-
rellen Identitdt Deutschlands bei.
Viele von ihnen leisten wertvolle
Dienste fiir eine demokratische
soziale Gesellschaft und sind teil-

Prof. Dr. Angela Kolb
Ministerin der Justiz
weise sogar unentbehrlich. des Landes Sachsen-Anhalt

Die Zahl der eingetragenen Vereine ist in Sachsen-Anhalt in
den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. Nachdem aus
den ehemaligen DDR-Vereinsregistern ein Bestand von 4311
eingetragenen Vereinen Ubernommen worden war, hat sich
die Zahl inzwischen auf weit iiber 17.000 erhsht. Und nahe-
zu taglich finden sich in Sachsen-Anhalt weitere Birgerinnen
und Birger zu einem Verein zusammen.

Die Grindung eines Vereins sowie auch eine Reihe weiterer
Aspekte des Vereinslebens unterliegen dabei gesetzlichen
Vorgaben. Um Verzégerungen bei der Eintragung in das
Vereinsregister oder anderweitige rechtliche Probleme zu ver-
meiden, sollte sich jeder Interessierte mit den wesentlichen,
nicht allzu komplizierten rechtlichen Vorgaben vertraut
machen. Hierbei kann lhnen die vorliegende Broschire nitzli-
che Dienste leisten. Im Anhang finden Sie auch Muster fir eine
Satzung sowie die notwendigen Mitteilungen an das
Registergericht. Eine umfassende rechtliche Beratung durch
einen Rechtsanwalt oder Notar kann diese Broschire aber
natirlich in Zweifelsféllen nicht ersetzen.

Mit freundlichen GriiBen
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l. Was ist ein Verein?

Ein Verein ist ein freiwilliger Zusammenschluss mehrerer
Personen, der

e auf eine gewisse Dauer angelegt ist,
® einen gemeinsamen Zweck verfolgt,

* einen eigenen Namen hat,
e durch einen Vorstand handelt und
® unabhdngig vom Wechsel seiner Mitglieder besteht.

Fir die Rechte und Pflichten der Mitglieder, die Organi-
sation des Vereins und sein Auftreten nach auf3en enthalt
das Birgerliche Gesetzbuch (BGB) grundlegende Be-
stimmungen. Die meisten dieser Vorschriften gelten jedoch
nur, soweit die Vereinsmitglieder keine anderweitigen Re-
gelungen treffen. Bei der Ausgestaltung ihrer Beziehungen
zueinander und der inneren Organisation des Vereins ldsst
ihnen das Gesetz einen grofen Freiraum.

Die gesetzlichen Regelungen betreffen in der Mehrzahl
den so genannten Idealverein, d. h. einen Verein, dessen
Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb
gerichtet ist. Daneben gibt es wirtschaftliche Vereine. Sie
kommen allerdings recht selten vor und bedirfen einer
staatlichen Genehmigung, der so genannten Verleihung.

Der Idealverein, dem man
am haufigsten begegnet,
ist der in das Vereinsregi-
ster eingetragene Verein,
kurz ,e.V.” genannt. Ihm
sind die Ausfihrungen in
dieser Broschiire gewid-
met. Fir nicht in das Ver-
einsregister eingetragene
Vereine gelten zum Teil
andere Regeln.

Nach auBen wird der Verein durch den Vorstand vertreten.
In welcher Weise die einzelnen Vorstandsmitglieder den
Verein vertreten dirfen, kann in der Satzung geregelt werden.

Fir die Schulden des eingetragenen Vereins haftet der
Verein als solcher, d. h. das Vereinsvermégen, also nicht
jedes einzelne Vereinsmitglied mit seinem Privatvermégen.
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Anders ist es beim nicht eingetragenen Verein. Dieser ist
keine rechtlich selbstandige juristische Person; die Mitglie-
der stellen lediglich eine rechtliche Einheit dar. Das Vereins-
vermdgen ist gemeinschaftliches Vermégen aller Vereins-
mitglieder. Dem Grundsatz nach haften die Mitglieder fiir
Vereinsschulden ebenfalls gemeinschaftlich, nach heute
herrschender Auffassung allerdings beschrankt auf ihren
Anteil am Vereinsvermdgen.

Il. Was ist das Vereinsregister?

Das Vereinsregister wird von den Amtsgerichten gefihrt
und enthdlt alle eingetragenen Vereine in einem Amts-
gerichtsbezirk. Das Vereinsregister ist ffentlich und kann
von jedermann eingesehen werden. Es besitzt eine sog.
negative Publizitdt hinsichtlich des Erldschens von Vor-
standsdmtern, d. h. ein Dritter braucht sich im Rahmen des
rechtsgeschaftlichen Verkehrs eine Anderung des Vorstands
nicht entgegenhalten zu lassen, wenn sie nicht eingetragen
ist.

Gleichwohl spielt die Ein-
tragung des Vereins in
das Vereinsregister eine
tragende Rolle: Erst mit
Eintragung kann der Ver-
ein rechtswirksam in der
Offentlichkeit in Erschei-
nung treten. Er wird mit der Eintragung in das Vereins-
register rechtsfahig. Er ist dann eine eigene Rechtspersén-
lichkeit, eine so genannte juristische Person. Dies bedeutet
z. B., dass er Vertrage abschlielen, Vermdgen erwerben,
Erbe werden, klagen oder verklagt werden kann. Er haftet
nur mit dem Vereinsvermégen.

Anmeldungen zum Vereinsregister sind immer schriftlich
durch den Vorstand (in vertretungsberechtigter Zahl) in no-
tariell beglaubigter Form vorzunehmen. Das bedeutet, dass
die Unterschriften der anmeldenden Vorstandsmitglieder
durch einen Notar oder eine Notarin 5ffentlich beglaubigt
sein missen. Eine Beglaubigung durch andere Amter und
Dienststellen reicht nicht aus (das gilt fir alle Anmeldungen
zum Vereinsregister).

Fir die Eintragung des Vereins bzw. von Anderungen ist
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vorab eine Gebihr als Kostenvorschuss zu zahlen. Einzel-
heiten zur Héhe kénnen beim Amtsgericht (Vereinsregister)
oder dem bzw. der beauftragten Notar bzw. Notarin er-
fragt werden.

Soll ein Verein in das Vereinsregister eingetragen werden,
missen folgende Unterlagen eingereicht werden

* Notariell beglaubigte Anmeldung,
® Satzung in Urschrift (Original) und eine Abschrift mit

Datum der Errichtung und
e Eine Abschrift des unterschriebenen Griindungsprotokolls

Zur Eintragung in das Vereinsregister sind zwingend anzu-
melden

* jede Anderung des Vorstandes
unter Vorlage einer Abschrift des Wahlprotokolls,
¢ jede Satzungsdnderung
unter Vorlage einer Abschrift des die Anderung enthal-

tenden Beschlusses in Urschrift und Abschrift,

e die Auflosung des Vereins
unter Vorlage einer Abschrift des Aufldsungsbeschlusses
(bei Beschluss durch die Mitgliederversammlung)

Sie haben sofort zu erfolgen. Das Amtsgericht kann die
Mitglieder des Vorstandes durch Festsetzung von Zwangs-
geld zur Anmeldung anhalten.

Nach der Eintragung des Vereins oder etwaiger Anderun-
gen erhdlt dieser hieriber vom Amtsgericht eine Mitteilung.
Ferner wird die eingereichte Urschrift der Satzung oder des
Anderungsbeschlusses, die mit einem entsprechenden
Eintragungsvermerk versehen wird, zurickgereicht. Die je-
weils eingereichte Abschrift verbleibt bei den Vereins-
registerakten.

Der Vorstand des Vereins hat den Erwerb der Rechtsfahig-
keit des Vereins innerhalb eines Monats ab Eintragung in
das Vereinsregister dem zustdndigen Finanzamt und der
zustéindigen Gemeindeverwaltung anzuzeigen (§ 20 Abs.
1, § 34 Abs. 1, § 137 der Abgabenordnung). Vereine
unterliegen grundsatzlich der Besteuerung; das Steuerrecht
rdumt Vereinen jedoch besondere steuerliche Vorteile ein,
wenn sie einen steuerbeginstigten Zweck verfolgen.
Hieriber informiert die Broschire ,Steuertipps fir Ver-
eine”, die kostenlos beim Ministerium der Finanzen des
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Landes Sachsen-Anhalt, Editharing 40, 39108 Magde-
burg erhaltlich ist.

lll. Wie griindet man einen Verein?
1. Aligemeines

An der Grindung des Vereins, der in das Vereinsregister
eingetragen werden soll, missen sich mindestens sieben
Mitglieder beteiligen. Bei Minderjdhrigen ist in der Regel
die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters erforderlich.
Der Verein muss einen Namen haben, der ihn deutlich von
den anderen am Ort befindlichen eingetragenen Vereinen
unterscheidet.

2. Die Satzung

Zundchst legen die Griindungs-
mitglieder die fir den kinftigen
Verein verbindlichen Regeln
zweckmdBigerweise in dem
Entwurf einer Satzung, oft auch
Statut genannt, nieder. Diesen
Entwurf missen sie dann in der
Griindungsversammlung
besprechen und annehmen, damit er als Satzung fir den
Verein wirksam werden kann. Die Satzung ist gewisser-
mafBen die Verfassung des Vereins. Sie ist von mindestens
sieben Vereinsmitgliedern zu unterschreiben. Sie wird erst
mit der Eintragung wirksam.

Dort kann z. B. bestimmt werden, ob ein Vorstandsmitglied
allein oder nur zusammen mit einem weiteren Vorstands-
mitglied den Verein vertreten kann (Beispiel: ,Jeweils zwei
Vorstandsmitglieder vertreten den Verein gemeinschaft-
lich.” Oder: ,Der Vorsitzende und sein Stellvertreter sind
jeweils allein vertretungsberechtigt.”). In der Satzung kann
auch fir bestimmte Rechtsgeschéfte eine Beschrénkung der
Vertretungsmacht vorgesehen werden (Beispiel: ,Alle
Rechtsgeschdfte Gber 2.500 Euro bedirfen der Genehmi-
gung der Mitgliederversammlung”). Wenn eine solche
Regelung im Vereinsregister eingetragen werden soll, muss
aus der Satzung eindeutig hervorgehen, dass diese
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Einschrénkung nicht nur vereinsinternen Charakter hat,
sondern gegenuber Dritten gelten soll.

Die Vertretung des Vereins nach aufBen gestaltet sich einfa-
cher, wenn die Vertretungsbefugnis auf wenige Vorstands-
positionen beschrénkt ist. Dies schliet allerdings die
Maglichkeit nicht aus, dem Verein auch einen erweiterten
Vorstand fir vereinsinterne Aufgaben zu geben. Die Per-
sonen, die dem erweiterten Vorstand angehéren, kdnnen
den Verein allerdings nicht nach aufBen vertreten.

Die Satzung ist an bestimmte gesetzlich vorgeschriebene
Formen gebunden, ohne deren Einhaltung eine Eintragung
im Vereinsregister nicht erfolgen kann. Man unterscheidet
dabei Mussbestimmungen, Sollbestimmungen und Kannbe-
stimmungen. Sind Mussbestimmungen nicht eingehalten, ist
eine Eintragung in das Vereinsregister nicht méglich.

a) Mussbestimmungen

Die Satzung muss enthalten:

e den Vereinsnamen (§ 57 Abs. 2 BGB),
e den Sitz (§ 57 Abs. 1, § 24 BGB),
e den Vereinszweck (§ 21 BGB) und

e die Absicht, den Verein in das Vereinsregister eintra-
gen zu lassen (§ 57 Abs. 1 BGB).

Der Vereinszweck darf nicht auf einen wirtschaftlichen
Geschaftsbetrieb gerichtet sein. Der Vereinsname braucht
nicht den Begriff ,Verein” zu enthalten, muss sich aber von
den Namen anderer eingetragener Vereine in derselben
Gemeinde deutlich unterscheiden und darf nicht irrefilh-
rend sein. Meistens wird als Sitz des Vereins die Gemeinde
bestimmt, in der die Verwaltung des Vereins gefihrt wird.

b) Sollbestimmungen

Die Satzung soll Bestimmungen enthalten Gber

e den Eintritt und den Austritt der Mitglieder
(§ 58 Nr. 1, § 39 BGB|,
¢ etwaige von den Mitgliedern zu leistende Beitrage

(§ 58 Nr. 2 BGB),
e die Bildung des Vorstands (§ 58 Nr. 3, § 26 BGB),




e die Voraussetzungen, unter denen die Mitglieder-
versammlung einzuberufen ist (§ 58 Nr. 4 BGB),
* die Form der Berufung der Mitgliederversammlung

(§ 58 Nr. 4 BGB) und
e die Beurkundung der Beschlisse der Mitglieder-
versammlung (§ 58 Nr. 4 BGB).

Zum Eintritt von Mitgliedern muss die Satzung klarstellen,
ob eine Beitrittserkldrung ausreicht oder ob ein férmliches
Aufnahmeverfahren stattfinden soll. Der Austritt kann auf
den Schluss des Geschaftsjahres beschrénkt oder durch
eine Kindigungsfrist von héchstens zwei Jahren erweitert
werden.

Beitrdge der Mitglieder kénnen Geldbeitrage, aber auch
andere Leistungen, wie z. B. Mitarbeit, sein. Ublich ist da-
riber hinaus, die Falligkeit der Mitgliedsbeitrage festzule-
gen. Dagegen ist es jedoch im Allgemeinen nicht zweck-
maBig, auch die Hohe der Mitgliedsbeitrége in der Satzung
zu regeln. Bei Aufnahme der Hohe muss némlich bei jeder
Beitragsanpassung die Satzung geéindert und die Ande-
rung in das Vereinsregister eingetragen werden. Stattdessen
sollte die Mitgliederversammlung in der Satzung ermdch-
tigt werden, die Hohe des Beitrages durch Beschluss festzu-
seftzen.

Anhand der Satzung muss erkennbar sein, wie sich der
Vorstand zusammensetzt (Zahl der Vorstandsmitglieder,
Wahl, Amtsdauer, Vertretungsbefugnis). Die Mitgliederver-
sammlung kann z. B. einberufen werden in den durch die
Satzung bestimmten Féllen (§8 36, 37, 40 BGB), wenn
das Interesse des Vereins es erfordert (§§ 36, 40 BGB)
oder wenn ein in der Satzung bestimmter Teil der Mitglieder
es verlangt (§ 37 Abs. 1, § 40 BGB).

Die Berufung der Mitgliederversammlung sollte z. B.
schriftlich oder durch Aushang, mit oder ohne Tagesord-
nung sein. Evil. sollte auch eine Einladungsfrist bestimmt
werden. Bei Einberufung der Mitgliederversammlung
,durch Aushang” muss in der Satzung der Ort, an dem
der Aushang angebracht werden soll, genau bestimmt
sein. Mit Beurkundung der Beschlisse wird festgelegt, von
wem Protokollbuch und Niederschrift zu unterschreiben
sind.



¢) Kannbestimmungen

Die Satzung kann Bestimmungen enthalten Gber

e zusdtzliche Rechte und Pflichten der Mitglieder,
® den Ausschluss von Mitgliedern,
e die Zugehorigkeit des Vereins zu einem ibergeordne-

ten Verband (z. B. Deutscher FuB3ballbund),
e verschiedene Arten der Mitgliedschaft (z. B. aktive
Mitglieder, passive Mitglieder, Ehrenmitglieder).

(Ein Muster fir eine Satzung finden Sie auf den Seiten16

bis 21).
3. Das Griindungsprotokoll

Uber die Griindungsversammlung ist ein méglichst kurzes
und Ubersichtliches Griindungsprotokoll anzufertigen. Das
Protokoll hat zu enthalten

e den Ort und den Tag der Versammlung,

¢ den Namen des Versammlungsleiters und des Proto-
kollfiihrers,

e die gefassten Beschlisse,

e die Angabe, dass die Satzung beraten und einstimmig
angenommen wurde,

¢ Name, Vorname, Beruf, Wohnort und Funktion der in
den Vorstand gewdhlten Mitglieder sowie das Abstim-
mungsergebnis und die Angabe iber die Annahme der
Wahl,

o Unterschriften der Personen, die nach den Bestimmun-
gen der Satzung das Protokoll zu unterschreiben haben.

4. Die Anmeldung

Nach seiner Grindung ist der Verein bei dem zustandigen
Amtsgericht anzumelden. Zustéandig ist das Amtsgericht, in
dessen Bezirk der Verein nach der Satzung seinen Sitz hat.
Die Anmeldung wird von den Vorstandsmitgliedern vorge-
nommen. Ob hierbei alle vertretungsberechtigten Vor-
standsmitglieder mitwirken missen oder ob die zur Ver-
tretung des Vereins berechtigte Zahl von Vorstandsmit-
gliedern ausreicht, wird von den Registergerichten unter-
schiedlich beurteilt. Es empfiehlt sich daher, die Anmeldung
von adllen vertretungsberechtigten Vorstandsmitgliedern
unterzeichnen zu lassen.
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Beim Amtsgericht einzureichende Unterlagen:
¢ Notariell beglaubigte Anmeldung

e Urschrift (Original) der Satzung und Abschrift mit
Datum der Errichtung
* Abschrift des unterschriebenen Griindungsprotokolls

(Ein Muster fir die Anmeldung des Vereins finden Sie auf
der Seite 22).

Die Unterschriften der anmel-
denden Vorstandsmitglieder
mijssen durch einen Notar
oder eine Notarin &ffentlich
beglaubigt sein. Eine Beglau-
bigung durch andere Amter
und Dienststellen reicht nicht
aus (das gilt Gbrigens fir alle
Anmeldungen zum Vereins-
register).

IV. Was geschieht bei Anderungen im Verein?

Im Laufe des Vereinslebens ergeben sich oftmals Veréande-
rungen, die fir den Verein und seine Vereinsmitglieder
mehr oder weniger weit reichende Folgen haben. Die Vor-
standsmitglieder wechseln, Mitgliedsbeitrdge missen er-
hoht werden, die Ziele des Vereins erweitern bzw. verdn-
dern sich usw. Auch hierbei sind bestimmte Regeln zu
beachten und bestimmte Formen einzuhalten.

1. Die Beschlussfassung

Wie im Kapitel Il auf Seite 6 bereits erwdhnt, sind folgende
Anderungen beim Vereinsregister zwingend anzumelden.

e Anderungen des Vorstandes und
* Satzungsanderungen

Hierilber entscheidet die Mitgliederversammlung, die do-
raufhin entsprechende Beschlisse zu fassen hat. Soll ein
Beschluss Uber eine Satzungsénderung gefasst werden,
missen diesem Anliegen 3/4 der erschienenen Mitglieder
zustimmen. Soll jedoch der Zweck des Vereins gedndert
werden, ist die Zustimmung aller Mitglieder erforderlich
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(§ 33 Abs. 1 BGB). Im Ubrigen entscheidet die Mitglieder-
versammlung mit einfacher Mehrheit der erschienenen
Mitglieder. Satzungsdnderungen bedirfen zu ihrer Wirk-
samkeit der Eintragung in das Vereinsregister (§ 71 BGB).

2. Das Protokoll und die Anmeldung

Anderungsbeschliisse sind in einem Protokoll Gber den
Gang der Mitgliederversammlung festzuhalten (§ 58 Nr. 4
BGB). Das Protokoll soll méglichst kurz und Gbersichtlich
sein. Es muss enthalten

e den Ort und den Tag der Versammlung,

e die Bezeichnung des Vorsitzenden bzw. Versamm-
lungsleiters,

e die Bezeichnung des Schriftfihrers,

e die Zahl der erschienenen Mitglieder,

e den Wortlaut der gefassten Beschlisse,

e die Ergebnisse von Wahlen und

e die satzungsgemdBe Einberufung der Versammlung,

¢ die Tagesordnung mit der Angabe, ob sie bei der Ein-
berufung der Versammlung mit angekiindigt war,

e die Feststellung der Beschlussfahigkeit der Versammlung
(falls die Satzung diesbeziigliche Bestimmungen enthdlt),

¢ die gestellten Antrage,

e die Art der Abstimmung
(z. B. mindlich, schriftlich, geheim, durch Zeichen) und

* der sonstige Verlauf der Versammlung.

Bei Satzungsénderungen ist der beschlossene Wortlaut der
gednderten Paragraphen anzugeben; also z. B. ,Anderung
der §§... der Satzung” oder bei Neufassung: ,Neufassung
der Satzung”. Ankindigungen wie: ,Satzungsénderung”,
JAntrége” oder ,Sonstiges” reichen nicht aus, um eine
Satzungsdanderung wirksam beschlieffen zu kénnen. Es
genigt nicht, dem Gericht anhand der Vorlage des Proto-
kolls der Mitgliederversammlung die Feststellung der ein-
zelnen Anderungen zu iberlassen.

Wird der Wortlaut der be-
schlossenen  Satzungsdnde-
rung nicht in das Protokoll
selbst aufgenommen, dann
sollte im Protokoll vermerkt
werden, dass er sich aus einer
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Anlage zum Protokoll ergibt. Diese Anlage soll als ,Anlage
zum Protokoll der Mitgliederversammlung vom... “ iber-
schrieben und wie das Protokoll selbst unterschrieben sein.
Einer Neufassung der ganzen Satzung bedarf es hierbei
nicht.

Ist die Satzung gedndert und neugefasst, so ist zweckmaBig
im Protokoll folgende Feststellung zu treffen: ,Die Satzung
wurde gedndert und zugleich mit... Stimmen bei... Stimm-
enthaltungen und... ungiltigen Stimmen sowie... Gegen-
stimmen nach beigefigter Anlage neu gefasst”. Die Neu-
fassung der Satzung ist dann mit Datum der Neufassung
(Tag des Beschlusses der Mitgliederversammlung) versehen
im Original und in Zweitschrift dem Protokoll als
Bestandteil beizufiigen.

Zur Protokollierung von Wahlergebnissen gehért die voll-
stindige Bezeichnung der Gewdhlten nach Vor- und Fami-
lienname, Geburtsdatum, Beruf und Wohnort. Das Ab-
stimmungsergebnis ist jeweils zahlenméBig genau anzu-
geben (Wendungen wie ,mit groBer Mehrheit”, ,fast ein-
stimmig” usw. reichen nicht aus). Es muss auBerdem
ersichtlich sein, ob der oder die Gewdhlte die Wahl ange-
nommen hat.

Die Anmeldung erfolgt wiederum durch den Vorstand in
vertretungsberechtigter Zahl. Die Unterschriften missen no-
tariell beglaubigt sein.

Beim Amtsgericht einzureichende Unterlagen:
¢ Notariell beglaubigte Anmeldung

e Urschrift des Anderungsprotokolls und Abschrift bzw.

e Urschrift des Wahlprotokolls und Abschrift
e Abschrift des Protokolls der Mitgliederversammlung

(Muster fir die Anmeldung von Anderungen finden Sie auf
den Seiten 23 bis 24).

3. Sonstige Anderungen

Neben diesen zwingend anzumeldenden Anderungen gibt
es jedoch auch Anderungen, deren Anmeldung nicht zwin-
gend erforderlich sind. Hierzu gehéren z. B. die Verlegung
des Vereinssitzes oder die Wiederwahl des Vorstandes.
Hierbei empfiehlt sich jedoch, diese dem Amtsgericht form-
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los mitzuteilen. In Zweifelsfallen wenden Sie sich bitte an
das fir Sie zustdndige Registergericht.

V. Wie erfolgt die Auflosung des Vereins?

Die Auflésung des Vereins sowie die Entziehung der Rechts-
fahigkeit sind ebenfalls zwingend einzutragende Ereignisse.
Der Verein ist als kdrperschaftliche Organisation von der
Person seiner Mitglieder unabhéngig und besteht deshalb
auch bei einem Mitgliederwechsel fort. Es gibt jedoch vie-
lerlei Griinde, die zur Auflésung des Vereins fihren kénnen,
insbesondere

¢ ein Auflosungsbeschluss der Mitgliederversammlung
e der Wegfall aller Mitglieder oder

e die Eroffnung des Insolvenzverfahrens

Fir die Auflésung des Vereins nach Beschluss der Mitglie-
derversammlung ist eine 3/4-Mehrheit der erschienenen
Mitglieder erforderlich. Dieser kann z. B. in Betracht kom-
men nach der Verwirklichung des Vereinszwecks (z. B. bei
einer Birgerinitiative) oder bei der dauernden Unmég-
lichkeit seiner Verwirklichung (z. B. Wegfall der zu férdern-
den Einrichtung). In diesem Falle muss der Vorstand die
Auflésung zur Eintragung in das Vereinsregister anmelden.
Der Anmeldung ist eine Abschrift des Auflésungsbeschlus-
ses beizufigen.

Der Verein verliert seine Rechtsfahigkeit durch die Eroff-
nung des Insolvenzverfahrens. Einer Anmeldung durch
den Vorstand hierzu bedarf
es nicht, da die Erdffnung
von Amts wegen einzutragen
ist.

Unter bestimmten Vorausset-
zungen kann ihm die zustdn-
dige Verwaltungsbehsrde die
Rechtsfahigkeit entziehen.

Bei der Aufldsung des Vereins oder dem Wegfall seiner
Rechtsfahigkeit steht das Vereinsvermdgen den ,Anfall-
berechtigten” zu. ,Anfallberechtigt” sind in erster Linie die
in der Satzung bestimmten Personen, sonst in der Regel die
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letzten Mitglieder des Vereins. Vor einer Verteilung des
Vereinsvermdgens findet haufig eine ,Liquidation” statt.
Dies bedeutet, dass die laufenden Geschdfte beendet
(z. B. Kindigung von Mietvertrégen), Verbindlichkeiten
(etwa aus Arbeitsverhdltnissen) erfillt und Forderungen
eingezogen werden. Ein danach verbleibender Uber-
schuss ist zu verteilen.

Beim Amtsgericht einzureichende Unterlagen
im Falle eines Auflésungsbeschlusses der Mitgliederver-

sammlung:
* Notariell beglaubigte Anmeldung

e Abschrift des Auflésungsbeschlusses
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VI. ANHANG

1. Mustersatzung

Satzung

des Kleingartnervereins ,Erholung im Griinen”

§1

Name und Sitz des Vereins

(1) Der Verein fihrt den Namen ,Erholung im Griinen”. Nach der
Eintragung in das Vereinsregister fihrt er den Zusatz ,eingetra-
gener Verein” in der abgekirzten Form ,e. V.”.

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Grinstadt. Er ist Mitglied im
Kreisverband der Deutschen Gartenfreunde e. V. in Musterstadt.

§2

Zweck und Ziele des Vereins

(1) Der Verein organisiert die Nutzung von Kleingérten durch
seine Mitglieder als gemeinnitzige Tatigkeit, setzt sich fir die
Erhaltung der Gartenanlage ein und férdert ihre Ausgestaltung als
Bestandteil des der Allgemeinheit zugdnglichen &ffentlichen
Griins. Der Verein fordert das Interesse der Mitglieder an der sinn-
vollen, dkologischen Nutzung des Bodens sowie an der Pflege und
am Schutz der natirlichen Umwelt.

(2) Der Verein ist selbstlos tatig; er verfolgt nicht in erster Linie
eigenwirtschaftliche Zwecke.

(3) Die Mitglieder des Vereins werden ehrenamtlich tatig. Sie
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Ausnahme-
regelungen zur Entschddigung fir besondere Aufwendungen be-
schlieft die Mitgliederversammlung.

(4) Die Mittel des Vereins dirfen nur fir satzungsgemdfie Zwecke
im Interesse des Vereins eingesetzt werden. Es darf keine Per-
son durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind,
oder durch unverhéltnisméBig hohe Vergitungen beginstigt wer-
den.

§3

Eintragung in das Vereinsregister

Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden.



§4
Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Vereins kann jeder Birger werden, der das
18. Lebensjahr vollendet und seinen standigen Wohnsitz in der
Bundesrepublik Deutschland hat.

(2) Die Aufnahme als Mitglied in den Verein ist schrifilich beim
Vorstand zu beantragen. Der Vorstand entscheidet Uber die
Aufnahme. Im Falle der Ablehnung ist der Antrag der Mitglieder-
versammlung zur Entscheidung vorzulegen. Die Entscheidung der
Mitgliederversammlung ist endgiltig.

(3) Die Mitgliedschaft wird nach Zahlung der Aufnahmegebihr
und nach Aushéndigung dieser Satzung sowie deren unterschriftli-
cher Anerkennung wirksam.

(4) Die Mitgliederversammlung kann einzelne Mitglieder, die
besondere Leistungen fir die Entwicklung des Kleingartenwesens
erbracht haben, zu Ehrenmitgliedern ernennen.

§5
Rechte der Mitglieder

Jedes Mitglied ist berechtigt,

® sich am Vereinsleben zu beteiligen,

* an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen,

e alle vereinseigenen Einrichtungen zu nutzen und

e einen Antrag zur Nutzung eines Kleingartens zu stellen.

§6
Pflichten der Mitglieder

(1) Jedes Mitglied ist verpflichtet,

e diese Satzung und den abgeschlossenen Einzelpachtvertrag ein-
zuhalten,

* Beschliisse des Vereins anzuerkennen und fir deren Erfiillung zu
wirken,

e die von der Mitgliederversammlung beschlossenen Mitglieds-
beitrage, Umlagen sowie andere finanzielle Verpflichtungen,
die sich aus der Nutzung eines Kleingartens ergeben, innerhalb
eines Monats nach Aufforderung zu entrichten,

e die von der Mitgliederversammlung beschlossene Gemein-
schaftsarbeit zu erbringen. Fir nicht geleistete Gemeinschafts-
arbeit ist der von der Mitgliederversammlung beschlossene
Ersatzbetrag zu entrichten und

e fir jede beabsichtigte Baumafnahme schriftlich mit einer zeichne-
rischen Darstellung die Zustimmung des Vorstands einzuholen.

(2) Ehrenmitglieder sind von der Verpflichtung zur Zahlung der
Mitgliedsbeitrége und Umlagen befreit. Sie brauchen keine
Gemeinschaftsarbeit zu erbringen.
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§7
Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft endet durch schriftliche Austrittserklérung,
Ausschluss oder Tod.

(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklarung des Mitglieds bis
zum 3. Werktag des zweiten Halbjahres gegeniber dem Vor-
stand. Er wird zum 31. Dezember des Jahres wirksam.

(3) Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es

e schuldhaft die ihm auf Grund der Satzung oder Mitglieder-
beschlisse obliegenden Pflichten verletzt,

e durch sein Verhalten schuldhaft das Ansehen oder die Interessen
des Vereins in grober Weise schadigt oder sich schuldhaft ge-
genuber anderen Mitgliedern des Vereins gewissenlos verhalt,

e mehr als 3 Monate mit der Zahlung von Beitrdgen, Umlagen
oder sonstigen finanziellen Verpflichtungen gegeniber dem Ver-
ein im Rickstand ist und trotz schrifflicher Mahnung nicht inner-
halb von 2 Monaten seinen Verpflichtungen nachkommt oder

e seine Rechte oder Pflichten aus der Mitgliedschaft oder aus der
Nutzung des Kleingartens auf Dritte ibertrégt.

(4) Uber den Ausschluss entscheidet die Mitgliederversammlung
mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder. Das
auszuschlieBende Mitglied ist dazu 2 Wochen vorher einzuladen.

(5) Mit Beendigung der Mitgliedschaft enden die sich aus der
Satzung ergebenden Rechte und Pflichten des Mitgliedes. Alle
finanziellen und sonstigen Verpflichtungen sind bis zum Tag der
Beendigung der Mitgliedschaft zu erfiillen.

§8

Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind
e die Mitgliederversammlung und
e der Vorstand.

§9

Die Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand mindestens ein-
mal im Jahr als Jahreshauptversammlung oder wenn es die Be-
lange des Vereins erfordern einzuberufen. Sie ist ferner unverzig-
lich einzuberufen, wenn ein Drittel der Vereinsmitglieder dies
schriftlich unter Angabe der Griinde beim Vorstand beantragt.

(2) Die Einberufung hat schriftlich unter Einhaltung einer Frist von
2 Wochen mit Bekanntgabe der Tagesordnung zu erfolgen. Die
Leitung der Mitgliederversammlung obliegt dem Vorsitzenden, im
Falle seiner Verhinderung seinem Stellvertreter oder bei dessen
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Verhinderung einem von der Mitgliederversammlung gewdhlten
Versammlungsleiter.

(3) Beschlussfahig ist jede ordnungsgemaf einberufene Mitglieder-
versammlung. Sie entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit der
anwesenden Mitglieder. Der Mehrheitsbeschluss ist fir alle
Mitglieder des Vereins bindend. Die Abstimmung kann offen oder
auf Beschluss der Mitgliederversammlung geheim erfolgen.

(4) Stimmberechtigt ist jedes Mitglied. Uber Beschlisse, die das
Nutzungsrecht der Kleingdrten betreffen bzw. damit unmittelbar in
Verbindung stehen, beschlieBen nur die Mitglieder mit einem
Nutzungsrecht.

(5) Die gefassten Beschlisse sind vom Schriftfihrer des Vereins zu
protokollieren und den Mitgliedern zur Kenntnis zu geben. Das
Protokoll ist vom Schriftfihrer und vom Versammlungsleiter zu
unterzeichnen.

(6) Zur Behandlung wichtiger Fragen kann der Vorstand zu den
Mitgliederversammlungen sachkundige Personen oder Géste ein-
laden. Diese haben kein Stimmrecht.

(7) Vertreter des Kreis- oder Landesverbandes sind berechtigt, an
den Mitgliederversammlungen teilzunehmen. lhnen ist auf Verlan-
gen das Wort zu erteilen. Sie haben kein Stimmrecht.

(8) Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:

* Wahl des Vorstandes,

o Wahl der Revisoren,

¢ Entgegennahme und Beschlussfassung Gber den Tatigkeitsbericht
des Vorstandes, des Geschdfts- und Kassenberichtes und des
Berichtes der Revisoren,

® Ernennung von Ehrenmitgliedern,

e Beschlussfassung Uber Satzungsdnderungen,

e Beschlussfassung iber Mitgliedsbeitrdge, Umlagen, Gemein-
schaftsleistungen,

e Beschlussfassung Uber den Ausschluss von Mitgliedern und

e Beschlussfassung Uber die Aufldsung des Vereins.

§10
Der Vorstand

(1) Der Vorstand des Vereins besteht aus 5 Mitgliedern:
e dem Vorsitzenden,

e dem stellvertretenden Vorsitzenden,

o dem Schrifffihrer,

e dem Kassierer und

e dem Fachberater fiir Okologie und Umweltschutz.

(2) Der Vorstand wird auf die Dauver von zwei Jahren gewdhlt.
Seine Mitglieder amtieren bis zur Neuwahl von Nachfolgern.
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Vorstandsmitglieder kdnnen wdahrend ihrer Amtszeit durch die
Mitgliederversammlung abgewdhlt werden, wenn sie die ihnen
iUbertragenen Aufgaben nicht entsprechend der Satzung ausiiben
oder aus persdnlichen Griinden nicht mehr ausiben kénnen.

(3) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende und der
stellvertretende Vorsitzende. Jeder ist allein veriretungsberechtigt.

(4) Aufgaben des Vorstandes sind

e die laufende Geschaftsfihrung des Vereins,

e die Vorbereitung der Mitgliederversammlungen und die Durch-
fihrung ihrer Beschlisse und

e die Verwaltung und Pflege der Gemeinschaftseinrichtungen.

Zur Unterstitzung der Arbeit des Vorstandes kénnen Kommis-

sionen berufen werden.

(5) Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Er ist beschlussfahig,
wenn der Vorsitzende oder sein Stellvertreter und mindestens
2 weitere Mitglieder des Vorstandes zur Vorstandssitzung anwe-
send sind. Beschlisse des Vorstandes sind in einem Protokollbuch
festzuhalten und vom Vorsitzenden oder dem stellvertretenden
Vorsitzenden sowie dem Protokollfihrer zu unterschreiben.

§11
Mitgliedsbeitréige

Die Mitgliedsbeitriige sind Jahresbeitrige und jeweils am 1. Ja-
nuar eines Jahres im Voraus fdllig. Uber die Hohe entscheidet die
Mitgliederversammlung.

§12
Kassenfihrung

Der Kassierer verwaltet die Kasse und das Konto des Vereins. Er
fihrt das Kassenbuch mit den erforderlichen Belegen. Auszah-
lungen sind nur auf schriftliche Anweisung des Vorsitzenden oder
seines Stellvertreters vorzunehmen.

§13

Die Revisoren

Die Mitgliederversammlung wdahlt bei der Wahl des Vorstandes
auch jeweils mindestens zwei Revisoren. Eine Wiederwahl ist
mdglich. Die Revisoren dirfen nicht Mitglieder des Vorstandes
sein. Sie unterliegen keiner Weisung oder Beaufsichtigung durch
den Vorstand. Die Revisoren haben das Recht, an allen Vorstands-
sitzungen teilzunehmen sowie unvermutet Kontrollen der Kasse,
des Kontos und der Belege vorzunehmen. Nach Abschluss des
Geschaftsjahres haben die Revisoren eine Gesamtpriifung der
Kasse, des Kontos und der Belege durchzufilhren. Die Prifungen
erstrecken sich auf rechnerische und sachliche Richtigkeit. Uber das
Ergebnis der Prisfung ist der Mitgliederversammlung zu berichten.
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§14
Auflésung des Vereins

(1) Uber die Auflésung des Vereins entscheidet die Mitglieder-
versammlung.

(2) Bei Auflésung oder Authebung des Vereins oder bei Wegfall
seiner steuerbegiinstigten Zwecke féllt das Vermégen des Vereins
an [Bezeichnung einer juristischen Person des offentlichen Rechts
oder einer anderen steverbegiinstigten Korperschaft]. Das
Vermégen ist unmittelbar und ausschlieBlich fir gemeinniitzige,
mildtitige oder kirchliche Zwecke [z. B. die Férderung des
Kleingartenwesens im Kreis] zu verwenden.

(3) Das Protokoll iber die Auflésung ist mit dem Schriftgut des
Vereins (Kassenbiicher usw.) dem Kreisverband zur Aufbewahrung
zu Ubergeben.

§15
Geschftsjahr
Geschdaftsjahr ist das Kalenderjahr.
§16
Sprachliche Gleichstellung

Die verwendeten Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten
sowohl in mannlicher wie in weiblicher Form.

(Unterschriften der Griindungsmitglieder)

Die in [ ] gesetzten Angaben sind entsprechend zu ersetzen.
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2. Muster fir die Anmeldung des Vereins

[Briefkopf des Vereins] [Ort, Datum]

An das

Amtsgericht [Orf]

- Registergericht -

[Anschrift]

Wir, die unterzeichnenden Vorstandsmitglieder, ibersenden

1.die Urschrift und zwei Abschriften der Satzung,

2.eine Abschrift des Griindungsprotokolls mit der Wahl des Vor-

stands.

Wir melden den Verein zur Eintragung in das Vereinsregister an.
Die Geschdaftsstelle befindet sich in [Anschrift]

[Unterschriftfen * der vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder]
* Die Unterschriften sind notariell beglaubigt

Die in [ ] gesetzten Angaben sind entsprechend zu ersetzen.
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3. Muster fir die Anmeldung von Anderungen
a) Vorstandsdnderung
[Briefkopf des Vereins] [Ort, Datum]

An das
Amtsgericht [Orf]
- Registergericht -
[Anschrift]

zum Aktenzeichen | VR ]

Wir bersenden eine Abschrift des Protokolls der Mitgliederver-
sammlung vom [Datum] und melden die Vorstandsénderung zur
Eintragung in das Vereinsregister an.

Zu neuen Vorstandsmitgliedern wurden gewdhlt:

1. [Vorname, Name, Geburtsdatum, vollstdndige Anschrift]
2. [Vorname, Name, Geburtsdatum, vollstdndige Anschrift]
3. [Vorname, Name, Geburtsdatum, vollstdndige Anschrift]

Ausgeschieden sind:

1. [Vorname, Name, Wohnort]
2. [Vorname, Name, Wohnort]
3. [Vorname, Name, Wohnort]

[Unterschriften * der neuen und vertretungsberechtigten Vorstands-
mitglieder]

* Die Unterschriften sind notariell beglaubigt.

Die in [ ] gesetzten Angaben sind entsprechend zu ersetzen.
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b) Satzungsénderung

[Briefkopf des Vereins] [Ort, Datum]

An das

Amtsgericht [Orf]

- Registergericht -

[Anschrift]

zum Aktenzeichen [ VR ]

Wir ibersenden die Urschrift und eine Abschrift des Protokolls
Uber die Mitgliederversammlung vom [Datum] und melden die

Anderung der Satzung zur Eintragung in das Vereinsregister an.

[Unterschriften* der nach der alten Satzung vertretungsberech-
tigten Vorstandsmitglieder]

* Die Unterschriften sind notariell beglaubigt.

Die in [ ] gesetzten Angaben sind entsprechend zu ersetzen.
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